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1. Gültigkeit 

Die folgende Beitragsordnung ist am 29. März 2014 von der Mitgliederversammlung be-
schlossen worden.  

2. Allgemeines 

Die Grundlage für diese Beitragsordnung sind §§ 11 lit. f und 26 der Vereinssatzung vom 
09. März 2012. 

3. Höhe des Mitgliedsbeitrages 

Über die Höhe des Mitgliedsbeitrages entscheidet die Mitgliederversammlung. 

Die Vereinsmitglieder haben aktuell den folgenden Jahresbeitrag zu entrichten: 

(a) Ordentliche Mitglieder: 0 EUR; 

(b) Außerordentliche Mitglieder: 100 EUR; 

(c) Ehrenmitglieder: 0 EUR. 

4. Pflicht zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages 

Die Aufforderung zur Zahlung erfolgt in Textform. 

Der Beitrag ist im Voraus bis zum 31. März des jeweiligen Jahres zu zahlen; er ist unbar auf 
das Vereinskonto 

IBAN DE52 3006 0601 0003 3407 75 
bei Kreditinstitut Apobank Frankfurt/Main 
BIC DAAEDEDD 
zugunsten Fachgruppe WIV-Apotheker e. V. 

zu entrichten. 

Die Vereinsmitglieder sind aufgefordert, am Lastschriftverfahren teilzunehmen. 

5. Erstellung von Beitrags-Einzahlungsbestätigungen

Einzahlungsbestätigungen resp. Quittungen werden seitens des Vereins nicht ausgestellt. 

6. Säumniszuschlag 

Entfällt. 

7. Erstattung des Mitgliedsbeitrages 

Die Erstattung von Mitgliedsbeiträgen oder Teilen davon ist – sofern gesetzlich nichts ande-
res vorgeschrieben ist – nicht möglich. 
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